
BEGRÜNDUNG 
nach § 9 Abs. 8 BauGB siehe Anlage 

ZEICHENERKLÄRUNG 
für die planliehen Festsetzungen 
Im übrigen sind die Festsetzungen des bis-
herigen Bebauungsplanes "Holzheimer Straße BA I" 
weiterhin gültig 

Beispiel für die Nutzungsschablone: 

Bauweise, 

Art der Nutzung, 
hier: Reines Wohngebiet 

o · 
WR 1 

hier: Offene Bauweise 

Bautyp-Nr., hier Nr. 1 

Geschoßflächenzahl (GFZ), 
hier 0,8 

Grundflächenzahl (GRZ), 
hier 0,4 0,4 0,8 

2 II Maximale Zahl 
der Wohneinheiten, hier: 2 

Zahl der Vollgeschosse (hier: 2) 
als Höchstgrenze 

----,..---, 
I I L ___ J 

Baulinie 

Baugrenze 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 
Bebauungsplanänderung 

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen 

II Zwei Geschosse als Höchstmaß zulässig 

St Stellplätze 

GA Garagen 

:c 

D 

Öffentliche Verkehrsflächen: 

Straßenbegrenzungslinien 

Fußweg I Mehrzweckstreifen 

Straßenbegleitgrün 

Grünflächen: 

Hecke, erhalten 

Anzupflanzende Baumarten 

Acer campestre 'Eisrjjk' - Feld-Ahorn 
Hochstamm, 3 x v, 18"/20 cm 

ZEICHENERKLÄRUNG 

Gebäudetyp 1) Max. zulässig 2 Vollgeschos
se in der Form von Erd- und Untergeschoß 

Kniestock: max. 25 cm 
Dachform: Satteldach 
Dachneigung: 38° - 43° 
Wandhöhe 
talseitig: max. 6,50 m 
bergseitig: max. 4,0 m 
Wandhöhe Nebengebäude: 
im Mittel 3,00 m 

1. Wandhöhen 
Die Wandhöhen sind in den Regelbeispielen 
festgelegt und werden vom natürlichen 
Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut gemessen. 

2. Kniestock 
Die Kniestockhöhe wird von der Oberkante der 
Rohdecke bis zur Unterkante der Pfette 
gemessen. 

D Vorgeschlagener Baukörper 

~. /" ::jJ . Böschungsbereich 

~ Vorhandene Grundstücksgrenze 

- ------- Vorgeschlagene Grundstücksgrenze 
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Höhenschichtlinien (entnommen der topo
grafischen Bestandsaufnahme 
lng.-Büro Renner Consult Amberg 2000) 

Flurstücksnummer 

Parzellennummer 

.• 

" • ..J<..-.:-11 

0 

WR 1 

0,4 0,8 

2 II 

Änderung des Bebauungsplanes 
"Holzheimer Straße BA I" 

Markt Kalimünz 

Landkreis Regensburg 
Reg. -Bez. Oberpfalz 

Architekturbüro 
Dieter Drexl 
Dipl.-lng. Architekt 
Dechbettener Str. 34 a 
93049 Regensburg 
Telefon 0941/21081 

Regensburg, den 12.05.2000 

Dipl.-lng. Architekt 

Markt Kalimünz 

2 0. SEP. 2000 
Regensburg, den ............................ . 

....... '.!. ~. ~· ~ · · ... ~ .......... . Bau~ 
1. Bürgermeister 



Änderung des Bebauungsplanes "Holzheimer Straße BA I" 
Markt Kalimünz Landkreis Regensburg Reg.-Bez. Oberpfalz 

Planveriasser: Dipl.-lng. Arch. Dieter Drexl Regensburg 12.05.2000 

1 AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Marktrat des Marktes Kalimünz hat in der Sitzung vom 27.1 0.1999 die Änderung des Bebau
ungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß wurde am 02.12.1999 ortsüblich bekanntge
geben. 

Kallmünz, den 02.12.1999 ........ ~ ............. . 
1. BOr rmeister Bauer 

Kallmünz, den 28.06.2000 •• • • •••••••• • "'-• .l.ll'.~L"'-".'\<k"'. ~ • • ~ •• ~ •• •.••••••• 

1. Bürger. eister Bauer 

3 FACHSTELLENANHÖRUNG 
Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde zur Abgabe ihrer Stellungnahme nach§ 4 
Abs. 1 BauGB zum Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes in der Fassung vom 10.05.2000 
eine angemessene Frist vom 24.05.2000 bis 27.06.}~~tzt. ~ 

Kali münz, den 27.06.2000 :::: ~~~4·1 ~ . . .. . . . . . . .. . tlLt.t.tt..\.. ......... . 
~-/~) .p 1. Bürge ister Bauer 

"'" - \.:V 

5 SATZUNG 
Der Markt hat mit Beschluß des Marktrates vom 20.09.2000 die Änderung des Bebauungsplanes 
gemäß§ 10 Abs. 1 BauGB und Art. 91 der Bay. BO (Bay. RS 2132-1-1) und Art. 23 der Gemein-

::::::~d:: :::::::chlossen ....... nt 11 ~ .. ... . . 

1. Bür~r Bauer 

6 INKRAFTTRETEN 
Der Beschluß über die Änderung des Bebauungsplanes wurde am Q~ .. J,Q ... gQQO.. gemäß§ 10 
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem 
Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über 
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs
und Grünordnungsplan in Kraft. Auf die Rechtsfolgen des 44 Abs. 3 und 4 und der§§ 214, 215 ...-: 
BauGB ist hingewiesen worden. ~::~-;;,~~~~~ 

Kallmünz, den .0.9.t.:1.9.~gQQQ....... ~~~ ~llJ .~ ............ .. . .Ul~ .......... . +~~-'-''\.~ 1. Bürge eister Bauer 
lO H -



Bebauungsplanänderung .Hol4heimer Straße BA I" in Kalimünz- Fassung 12.07.2000 
Festsetzungen, Hinweise. Begrundung 
D1eter Drexl D1pl -log Architekt Regensburg 

BEGRÜNDUNG 
nach § 9 Abs. 8 BauGB siehe Anlage 

ZI!ICHI!NI!RKLÄRUNG 
fOr die planliehen Festsetzunge.n 
Im Obrigen sind die Festsetzungen des bis-

Seite - 1-

herigen Bebauungsplanes ••Holzheimer Straße BA I" 
weiterhin gültig 

Beispiel ror die Nulzungsschablone: 

Art der Nutzung, 
hier: Reines Wohngebiet 

GrundNJchen:tahl (GRZ), 
hlero,• 

Maximale Zahl 
der ~hneinheiten , hier; 2 

Baulinie 

Baugrenze 

0 
'lt/R 1 

0,4 0,8 

2 II 

Bauweise, 
hier· Offene Bauwelse 

Sautyp-Nr., hier Nr. 1 
Geschoßfliehenzahl (GFZ). 
hier 0,8 
Zahl der VoUgeachoase (hier: 2) 
als Höchstgrenze 

---- Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 
Bebauungsplananderung 

Umgrenzung von Flächen fOr Nebenanlagen 

II Zwei Geschosse als Höchstmaß zulässig 
St Stellplatze 
GA Garagen 

"1 -

Öffentliche Verkehrsflächen: 

Straßenbegrenzungslinien 

Fußweg I Mehrzweckstreifen 

StraßenbegleitgrOn 

Grünflächen: 

Hecke, erhalten 

Anzupflanzende Baumarten 
Acer campestre · Elsrjjk' - Feld-Ahorn 
Hochstarn . x v. 8'/20 cm 



Bebauungsplanänderung .Holzheimer Straße BA I" in Kalimünz- Fassung 12.07.2000 
Festsetzungen, Hinweise, Begründung · 
Dieter Drexl Dipl.-lng. Architekt Regensburg 

ZEICHENERKLÄRUNG 
für die planliehen Hinweise 

Seite- 2-

Im übrigen gelten die Hinweise des bisherigen 
Bebauungsplanes "Holzheimer Straße BA I" 

Regelbeispiel M = 1 : 500 
Die in den Regelquerschnitten genannten 
Maße und gestalterischen Aussagen sind 
Bestandteil der Festsetzungen 

Gebäudetyp 1) Max. zulässig 2' Vollgeschos
se in der Fonn von Erd- und Untergeschoß 

Kniestock: max. 25 cm 
Dachform: Satteldach 
Dachneigung: 38°-43° 
Wandhöhe 
talseitig: max. 6,50 m 
bergseitig: max. 4,0 m 
Wandhöhe Nebengebäude: 
im Mittel3,00 m 

1. Wandhöhen 
Die Wandhöhen sind in den Regelbeispielen 
festgelegt und werden vom natürlichen 
Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut gemessen. 

2. Kniestock 
Die Kniestockhöhe wird von der Oberkante der 
Rohdecke bis zur Unterkante der Pfette 
gemessen. 



Bebauungsplanänderung .Holzheimer Straße BA I" in Kalimünz- Fassung 12.07.2000 
Festsetzungen, Hinweise, Begründung 
Dieter Drexl Dipl.-lng. Architekt Regensburg 
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Vorgeschlagener Baukörper 

Böschungsbereich 

Vorhandene GrundstOcksgrenze 

Vorgeschlagene GrundstOcksgrenze 

Höhenschichtlinien ( entnomm~n der topo~ 
grafischen Bestandsaufnahme 
lng.~BOro Renner Consult Ambe;rg 2000) 

FlurstOcksnummer 

Parzellennummer 

Seite- 3-

Die nachfolgenden Hinweise und Festsetzungen sind vollständig aus dem 
rechtsgültigen Bebauungsplan ,.Holzheimer Straße BA I" entnommen (5 Blätter). 
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~ NE BENGEBÄUDE = GARAGE 
" "'~ FLACHDACHDECKUNG DACHPAPPE 

ODER GLEICHWERTIGES MATERIAL 

DACHN EIG.UNG 20- 28~ 

DACHDECKUNG : FLACHDACHPFANNEN 

KNIESTOCK MAX . 0,30m 

h===rl ~t NEBENGEBÄUDE = GARAGE 
....... 

~~==~~~+ FLACHDACHDECKUNG DACHPAPPE 
'ODER GLE ICHWERTIGES MATERIAL 

DACHNEIGUNG 46-52° 

DACHDECKUNG FLACHDACHPFANNEN 
ROT ODER ROSTBRAUN 

KNIESTOCK MAX . 0, 70 m 
..l. 

NEBENGEBÄUDE= GARAGE 
FLACHDACHDECKUNG DACHPAPPE 

ODER GLEICHWER Tl GE5 MATERIAL 

M = 1000 
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.STRASSEN AB LAUFE 
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RES ERVE 

FRE IRAUM 

ALLE LEITUNGEN SIND STRENG PARALLEL ZUR STR . ACHSE 

LEI TUNGSKREUZUNGEN RECHT W. Z . STR.- ACHSE ZU VERLEGEN 

LAUFENDE PARZELLEN 

--l"__-NICHT ÜBERBAUBARER 

HÖHENLINIE 

MIT KOTE 

BAUM RE! HE N 
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GRUNDSTÜCKST ElL 

ABGRENZUNG DES RÄUMLICHEN 

GELT UNGSBEREICHE,S 

DES BEBAUUNGS PLANES 

ABGRENZUNG Ul'; TERSCHIEDLIECHER 
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ZEICHENERKLARUNG · 

GEM. PLANZEICHENVERORDNUNG 

V. 19. 1. 1965 ( BGBL. I S. 21 ) 
BESTEHENDE WOHNBEBAUUNG 

MIT EINGElRAGENER FIRSTRICHTUNG 
UND GESCHOSSZAt'il 

GEP~ANTE BEBAUUNGMIT EJNGETRA6EfiER 

ARSTRICHTUNG E~O- UNO OBERGESCHOSS 

ERD-UNO UNTERGESCHOSS 

MfT SA TTEL.DtCH 

ERD- UNO AUSGEBAUTES 
DACHGESCHOSS 

ERDGESC~ICSS 

" 
FELSEN (NICHT Z U BEBAUENDE FLÄCHE) 

. ., .--
PARKPLATZ 3 

ÖFFENTLICHE GRÜNFLACHE 

K I NOERS PIE L PLATZ 

BESTEHENDE GRENZEN 

GEPLANTE GRENZEN 

REINES WOHNG EBIET 

ALLGEMEINES WOHNGEBIET 

MISCHGEBIET 

GEMEIN BED,.'\RFSFLACHE 

------- FÜHRUNG OBERIRDISCHER 

VERSORGUNGSANLAGEN 

20 KV OBAG 

l 

') 
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Di~ B:.l:l~~h"i~t~ sird "H·~ine~~ ·."lohn~;·.:biet'' ir;; Sin:1o ues § 3, 
II "11 - .• ~"']. ne•·· : .. h··- ... 1· et:" ) . .,.. Sl." n"'"' .,.., ' § .• ". i SC'"' ·obJ.' ..!)o•lr 

-~--,. 
:\ -~- .. ·- · ·• .;::) I .... • l~,~ \J • .. .., •• · •·- """ "-:::) ·~ t ..... - J~t;,- - •., 

i~ Sinr.~ J·::s S ::; -:i ~r· Bn.u:1u.tzunJSV~!"ordr.:,mg von: 15. Sephmber 1977 . 
(BG31. ~. ::: . l763) in offener Bm~·-:.aise. :9ie i:i; Beb;;:.U\.inC:2;.l(;J.n 
festgeleg te Zahl Jer Voll~escho3se ist zwin~end. ~3s zulässige· · 
~a2 j er h3~J.~ chen Nutzu~g wirj darch Jie Be~r~~z ung J er ~bar- - · 
baubJ.r ,:; !: Fli~ch::n in VerbinJ~n& !Li t Jer zuH.:.~:sigen Ges.c :lcssz'-l.!ü 
bauti~~t. Sn~eit fUr Jie ein~eplantan Garagenstandort~ nach 
ia~ f es tcele6ten Baugrenzen un~ittelbarer Grenzanbau vor;esehe~ 
ist, ~i rd ga~ä~ § 22 Abs . ' Bau NVO hierfUr ein Grenzanba~rec~ t 
f ~; s t t; ·~ s e t z t . 

2. Hauot;. :ebt:.uj~: -
Dia i~ 3abauun~splan festgesetzten jirstrichtun~en und Geschoß- ~ 
zahlen sind bindend.- Das ~indestverhältnis; Ltinge z~r Breite . 
soll ::lllgemein 5 : 4 betragen.- Anba'.lten und Ausbauten sind zu- ,. , 

r;; , l~ssit;, wenn sie der Gesamtforr.: des Haupt5e bäude s ein- und unter~ . 
~ geordnet sind (höchst. 1/4 der Länge bzw. Br.eite des Hauptgepäu-· . · 

des). Sockelhöhen zulässig bis zu 50 ·cm; - D~chdeckung gemäß Re- . 
gelbeispiel (sh. Plan), in den Straßenzügen einheitlich.- Dach- . J 
überstänue an Trauf~n zuli:i.ss:.g bis zu 30 cm, am Ortgang bis zu -
10 cm. 

~ 
3. Nebengebäude, Garagen: '~ 

Zugelassen sind geme'J.erte Nebengebäude an ..!er.. i!L Bebauungsplan .. ·, 
f~stgesetzten Stellen ~it Putzart und Farben wie Hriuptgebäude; ~ ~ 
Dachfor=; J~chneigun6 und ~acheindeckung gemäß Reg~lbeispiel .·- ~J; 
Wo ?Je b~ngebäuJ.e als Garagen nach Jen Fe:;3tsetzungen· im Bebauuneß;-r:: 
plan ~n der Grundstücksgrenze err:fchte~ werden dürfen, sind. s.fe
auch an der Grund.stücksc;renze zu errichten. Bei de:r; .. Erri~t1,1ng 
von ~~ppelnebengebäuJen (~aragen) an ge~einsazt~r Nachbarg::enz~ ~ 
hat s 1ch der Nachbauende 1.n Bezug auf d~e Bauhohe, Dachnelgung _.· : 
und Dachdeckung etc. bereits an dieser Grenze bestehenden Neben~ ~ 
gebäude anzusleichen. Treten Ga ragen au fgru nd der Gelände verhättni sse 
talseits zweigeschossig in ErscheiQungJ so ist die Talseite ''dieser Garagen 
sorgfältig einzugrünen. 

··l , 
'\ .... 
. 'i ~ 

~ 
-?.!! .· '.:.. 

Einfriedungen: .~ ; 
Zulässig sind an der Straßenseite Einfriedungen aus Holz, höch .... ~-:· 
stens 1,0 m hoch, einschließlich Sockel, wobei· Jie So9ke~höhe~ 
nicht r:r.ehr als 1/4 :ier Gesamthöhe betragen darf. Zäu~vor ; 
den Säulen durchgehend angebracht sein. Anszriche, die der Natur-.· 
farbe des Zaunmaterials nicht ents~rechen, sind nicht ~ulässig~ ~ 
An ·den seitlichen und rückwertigen Grund dtücksgrenzen' ist außer1e~ 
eine Einfriedung als Maschendrahtzaun in grauer oder grüner Farbe 
statthaft. · 

~. Terassen: 
Zu:).ässig sind Tero..:>sierungen, wenn die Böschun.-:;en dem natU.rlich~n 
Gelände ein[Jefür;t werden, sowie Trockenrr.auern his 60 cnl Höhe rr.i-t-· . 
Bepflanzung. 



6 . E~ pflanzun;~: 
Die Voreärten si nd als Ziere~rten anzule~dn. 

7. Freile itunGen: 
Froi l eitun5en mit Ausnah:r.e v on Hoc!,spar..nu.ncsl~.i t u:1c5 '.!rJ. - .::in...:. 
nur zulUssig iffi rückwertigen Teil 1er Grundstücke. Dac~st~nt~r 
sir..:i, ~cweit möglich, auf der , der Stra!f.e ace,;e\·w:dtt1:.1 J:~c:;.rläcr.e 
.?.;.; er.:-:cht:.:n. 

'3. Abs t · Lndsf~.ächen : 
.'---

Die Abstandsflächen - b-er.:e-.;;.;en nach der. Be.y~r . BO - :: a'ci~n bei --n 
e!'dgeschossigen Gebäu:ien l)nd b~i Gebäuden :;i t Erd.;eucl!.o.:. v.n<i 
eine~ Cberge ~ cho ß rr.indestend 4 , 00 ~ zu betracen, soweit 3ich 
::.icht n...<.s der Fes t l egunb dt; r Baui;re11zen größere Absten.l e ergeben. 




